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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
 
 
Zahl: A1/2.0000396-10001-2-2017 

309. Ungültigerklärung des Dienstausweises von Regierungsrat Franz Giefing, 
Oberamtsrat im Ruhestand 

Der vom Amt der Burgenländischen Landesregierung am 12. Dezember 1967 für Herrn Regierungsrat Gie-
fing Franz, Oberamtsrat im Ruhestand, ausgestellte Dienstausweis Nr. 46/3 wird hiermit für ungültig erklärt. 

Für die Landesregierung: 
Die Abteilungsvorständin: 

Mag.a Edelbauer 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3362-10003-13-2017 

310. Genehmigung der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Minihof-Liebau 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26. September 2017 unter Zahl: A2/L.RO3362-
10003-13-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Minihof-Liebau vom  
15. Juli 2017 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (14. Änderung), zu genehmigen. 
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Die 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Windisch-Minihof die Um-
widmung einer Teilfläche des Grdst. Nr. 325 in „Bauland - Wohngebiet“ und die Umwidmung von Teilflächen 
der Grdst. Nr. 388/1 und 2158/4 in „Bauland - Dorfgebiet“. In der KG Tauka erfolgt die Umwidmung einer 
Teilfläche des Grdst. Nr. 174/2 in „Bauland - Dorfgebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3375-10001-21-2017 

311. Genehmigung der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Neutal 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26. September 2017 unter Zahl: A2/L.RO3375-
10001-21-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Neutal vom 6. Juli 2017, mit 
der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (8. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit  
§ 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Neutal erfolgen Umwid-
mungen in „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Geschäftsgebiet“ und 
„Bauland - Wohngebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3427-10001-4-2017 

312. Genehmigung der 15. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Wallern im Burgenland 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26. September 2017 unter Zahl: A2/L.RO3427-
10001-4-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Wallern im Burgenland 
vom 27. Juli 2017 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (15. Änderung), zu genehmigen. 

Die 15. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet die Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstückes Nr. 1361/1, KG Wallern im Burgenland, in „Bauland-Dorfgebiet (BD)“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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